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RATGEBER

kann ich Ihnen noch mitteilen,
dass das Gesetz bezüglich der
Ausgleichungspflicht von Ausbil-
dungskosten recht offen ist. Es be-

stimmt, dass die Auslagen für die

Ausbildung einzelner Kinder,
wenn kein anderer Wille des Erb-
lassers nachgewiesen ist, der Aus-
gleichungspflicht nur insoweit
unterworfen sind, als Sie das üb-
liehe Mass übersteigen. Nach
Ihren Angaben vermute ich, dass

in Ihrem Fall die Ausbildungsko-
sten des Sohnes das übliche Mass

übersteigen. Aufgrund der sehr
auslegungsbedürftigen Fassung
des Gesetzes ist jedoch Ihr Ge-

danke, den Ausgleich zugunsten
der Tochter zu Ihren Lebzeiten
ausdrücklich zu regeln, sicherlich
richtig. Unter der obigen Annah-
me, dass aufgrund des Ehevertra-

ges der überlebende Ehegatte das

vorhandene Vermögen im we-
sentlichen zu freiem Eigentum
ohne Auflagen zugunsten der
Kinder erhält und dass der Aus-
gleich zugunsten der Tochter erst
im Nachlass des zunächst überle-
benden Ehegatten erfolgen soll,
könnten Sie je ein Testament ver-
fassen. Darin könnten Sie

zunächst bestimmen, dass das Te-

stament nur dann Gültigkeit hat,
wenn der jeweilige Verfasser den
anderen Ehegatten überlebt. Fer-

ner könnten Sie dann im Testa-

ment vorsehen, dass zunächst ein
bestimmter Betrag an die Tochter
als Ausgleich für die Ausbil-
dungskosten des Sohnes ausge-
wiesen und der Rest hälftig geteilt
wird. Offenbar sehen Sie auch vor,
festzuhalten, dass die monatli-
chen Zahlungen an die Tochter an
ihren Ausgleichsanspruch anzu-
rechnen sind. Beachten Sie bitte,
dass ein Testament mit Ort, Tag,
Monat und Jahr sowie natürlich
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mit der Unterschrift versehen sein

muss und ganz handschriftlich
verfasst werden muss. Zweck-
mässigerweise können Sie die Te-

stamente bei der zuständigen
Bezirksschreiberei hinterlegen.
Wiederholen möchte ich, dass Sie

zunächst den Ehevertrag über-

prüfen müssen, wobei Sie sich im
Zweifel rechtlich beraten lassen
sollten.

Dr. z'izr. Marco Bzaggz

Medizin
Herzwassersucht

Ic/z ZzaZZeez'zze Verzeazzdfe, dz'emzZ

69/a/zz-ezz wegezz Wasser azz/dew
Herz gestorben z'sZ. Sc/zozz z'/zr Va-

ter ZzaZZe dzese Krazz&Zzez'Z. £zzze

azzdez-e /'izzzge VerzzzazzdZe Zzaf sez'Z

/a/zrezz Sc/zwerzezz zw Kzzz'e zzzzd

ezzze FZizsszgfteiZsazzsawwZzzzzg.
Wz'e Zza/zzz wazz das Zzez'Zezz?

Ihre Verwandte ist vermut-
lieh an den Folgen einer Herz-
Wassersucht gestorben. Der Um-
stand, dass auch ihr Vater das glei-
che Leiden hatte, lässt an eine Art
Vererbung dieser Krankheit den-
ken. Dafür gibt es aber bis heute
keine klaren Beweise. Wahr-
scheinlicher ist, dass in beiden
Fällen ein ungenügend behandel-
ter Bluthochdruck im Spiel war.
Dieser führt nämlich längerfristig
fast immer zu einer Überbelastung
und damit zu einer ungenügenden
Pumpleistung des Herzmuskels.
Andere mögliche Ursachen sind
eine Durchblutungsstörung des

Herzens oder ein Schilddrüsen-
hormonmangel. Immer gilt es al-

so, soweit möglich die Ursache

der Herzwassersucht herauszu-
finden und zu behandeln. Übri-

gens sammelt sich das Wasser in
verschiedenen Organen des Kör-
pers an, am offensichtlichsten in
den Beinen und auf der Lunge.
Die Flüssigkeitsansammlung im
Knie der jungen Verwandten hat
nichts mit einer Herzschwäche zu
tun. Eher denke ich an eine Ar-
thritis oder Früharthrose. In die-

se Richtung müsste auch die Un-
tersuchung erfolgen.

Juckende Beine
/c/z Zzzzz SS /aZzre a/Z zzzzd war zzz'e

ferazzfe Bz'zz se/zr öewegZz'cJz zzzzd

/a/zre ZägZzc/z Azzio. Mez'zz Pro-
hiew; GeZegezzZZzcZz ZzaZze z'cZz star-
Zees Bezssezz azzz Bez'zz, Wade, Fzzss

(Rist), weisiezzs zrz der ZVac/zf.

Dazzzz wasche z'c/z ZeaZt ah zzzzd

saZZze, dazzzz zzerge/zi es. Wozzozz

feowwi dies?
Unsere Haut wird im Alter

empfindlicher gegen Austrock-

nung, nicht zuletzt wegen der ver-
minderten Talgproduktion. Auch
ungeeignete Körperpflegemittel
(Seifen, Duschgel) und hartes
Wasser können eine unerwünsch-
te Trockenheit der äussersten
Hautschicht hervorrufen. Die
Folge ist häufig ein Juckreiz, der
in der Bettwärme noch zunimmt.
Typisch für diese Veränderung ist,
dass man auf den ersten Blick
kaum Unterschiede zur gesunden
Haut ausmachen kann. Das dürf-
te auch bei Ihnen der Fall sein. Ich
empfehle Ihnen die Verwendung
von rückfettenden Seifen oder
Duschmitteln. Zusätzlich sollten
Sie vor dem Zubettgehen Ihre Bei-

ne mit einer pflegenden Lotion
oder Crème, z.B. auf der Basis von
Mandelöl einreiben.

Dr. wed. Peter KoZzZer
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